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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, Ouided Bouchamaoui, die Präsidentin des tunesischen 

Industrie-, Handels-  

 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzula-

den. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Christian Leffler, den Stellvertretenden Generalsekretär für 
globale und wirtschaftliche Fragen des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, und 

Philip Spoerri, den Delegationsleiter und Ständigen Beobachter des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordn

 

Beschluss 

 Auf seiner 7564. Sitzung am 20. November 2015 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

„Wahrung des Welt�i den Vereinten Nationen vom 5.

 November 2015 an den Generalsekretär (S/2015/846)“. 

 

G. Menschenhandel in Konfliktsituationen 

Beschl¿sse 

 Auf seiner 7585. Sitzung am 16. Dezember 2015 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

„Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

Menschenhandel in Konfliktsituationen“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Juri Fedotow, den Exekutivdirektor des Büros der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung 

zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Nick Grono, den Geschäftsführer des Freedom 

Fund, und Nadia Murad Basee Taha gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 

einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 

Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab507: 

 Der Sicherheitsrat erinnert an seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. 

 Der Rat verweist auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
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 Der Rat bekundet den Opfern des Menschenhandels, einschließlich der Opfer des Menschenhandels 

im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten weltweit, seine Solidarität und sein Mitgefühl und un-

terstreicht, dass die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen im Rahmen der Friedens-

sicherungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen der Vereinten Nationen die Opfer von Menschen-

handel unter den schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, namentlich Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen, proaktiv ermitteln und ihren Bedürfnissen umfassend Rechnung tragen müssen, was die proak-

tive Ermittlung der Opfer und gegebenenfalls ihre medizinische und psychosoziale Betreuung oder die 

Bereitstellung des Zugangs dazu einschließt, und dass sie sicherstellen müssen, dass Opfer des Men-

schenhandels als Verbrechensopfer und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften be-

handelt und wegen einer Beteiligung an rechtswidrigen Aktivitäten, zu denen sie genötigt wurden, we-

der bestraft noch stigmatisiert werden. 

 Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, diejenigen, die in Situationen bewaffneten Konflikts Men-

schenhandel betreiben, insbesondere Staatsangestellte und -bedienstete, sowie alle Auftrag- und Unter-

auftragnehmer zur Rechenschaft zu ziehen, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle ge-

eigneten Schritte zu unternehmen, um das Risiko, dass ihre öffentlichen Beschaffungs- und Versor-

gungsketten zum Menschenhandel in Situationen bewaffneten Konflikts beitragen könnten, zu mindern. 

 Der Rat begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Bekämpfung von sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Missbrauch im Rahmen von Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen und ersucht 

den Generalsekretär, zusätzliche Maßnahmen aufzuzeigen und zu ergreifen, um Menschenhandel bei 

Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen zu verhindern und auf entsprechende Berichte 

energisch zu reagieren, mit dem Ziel, zu gewährleisten, dass alle Personen, die Menschen derart aus-

beuten, zur Rechenschaft gezogen werden. 

 Der Rat ersucht den Generalsekretär, alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um das Risiko, dass 

die Beschaffungs- und Versorgungsketten der Vereinten Nationen zum Menschenhandel in Situationen 

bewaffneten Konflikts beitragen könnten, so weit wie möglich zu verringern. 

 Der Rat fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, die in Situationen bewaff-

neten Konflikts und Postkonfliktsituationen tätig sind, nachdrücklich auf, ihre technischen Kapazitäten 

auszubauen, damit sie in Konfliktsituationen feststellen können, ob es Fälle von Menschenhandel ge-
geben hat, mögliche Opfer von Menschenhandel proaktiv ermitteln können und den ermittelten Opfern 

leichteren Zugang zu den benötigten Diensten verschaffen können. 

 Der Rat bekundet seine Absicht, auch künftig die Frage des Menschenhandels in den Situationen zu 

behandeln, die auf der Liste der Angelegenheiten stehen, mit denen er befasst ist. 

 Der Rat ersucht den Generalsekretär, dem Rat in 12 Monaten über die Fortschritte im Hinblick auf 

die Verbesserung der bestehenden Mechanismen zur Bekämpfung des Menschenhandels und die Durch-

führung der in dieser Erklärung erbetenen Schritte Bericht zu erstatten. 

 Auf seiner 7847. Sitzung am 20. Dezember 2016 beschloss der Rat, die Vertreter Afghanistans, Argen-

tiniens, Aserbaidschans, Australiens, Bahrains, Bangladeschs, Belgiens, Brasiliens, Chiles, Côte d’Ivoires, 

Deutschlands, Eritreas, Griechenlands, Haitis, Indiens, Indonesiens, Irans (Islamische Republik), Irlands, Is-

raels, Italiens, Jordaniens, Kanadas, Kasachstans, Katars, Kolumbiens, Liechtensteins, Luxemburgs, Marok-

kos, Mexikos, Montenegros, Nicaraguas, Nigerias, Norwegens, Österreichs, Panamas, Paraguays, Perus, der 
Philippinen, Polens, Portugals, Ruandas, Rumäniens, Saudi-Arabiens, der Slowakei, Thailands, der Türkei, 

Ugandas und Ungarns gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht 


